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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
häufig begegnet die Abteilung Transport- und Genehmigungs-Management des Landesbetrieb Ver-

kehrs (LBV) bei der Antragsbearbeitung von Großraum- und Schwertransporten Mängeln in der An-

tragsstellung, aufgrund derer sich die Bearbeitung der Anträge verzögert. Um für Sie eine schnelle 

und reibungslose Antragsbearbeitung leisten zu können, möchten wir Ihnen eine Auflistung der am 

häufigsten vorkommenden Mängel in Form einer „Checkliste“ bereitstellen.  

 

Die häufigsten Mängel bei der Antragsstellung: 

1. Behördlich korrigierte Fahrtwege 

Bereits durch den LBV bzw. andere Bundesländer geänderte Fahrtwege werden bei  einer erneuten 
Beantragung nicht übernommen (z.B. beantragte Strecken, die aufgrund des Gesamtgewichts bzw. der 
Achslasten geändert werden mussten) 

2. Einzelgenehmigungen gem. § 70 STVZO 

Einzelgenehmigungen gem. § 70 StVZO werden nicht rechtzeitig oder erst nach Aufforderung beantragt 
(Dies führt zu einer Verzögerung der Genehmigungsausstellung) 

3. Rechtzeitige Beauftragung der Vollgutachten  
Aktuelle Gutachten gem. § 70 StVZO werden nicht rechtzeitig beim erforderlichen Gutachter in Auftrag 
gegeben 

4. Fehlerhafte oder falsche Angaben im Antragsdokument 
Die Auswahl zwischen Genehmigung und Erlaubnis im Antrag gem. §§ 29 (3) / 46 StVO wird nicht im-
mer richtig angekreuzt. Die richtige Auswahl ist sehr wichtig für die Antragsbearbeitung und  kann bei 
einer falschen Auswahl zur Ablehnung des Antrags durch andere Bundesländer führen 

5. Missachtung interner Hinweise 

Interne Hinweise wie z.B. Baustellenmeldungen (A 1 / A 7) werden teilweise nicht beachtet und dem-
entsprechend nicht umgesetzt. Trotz offizieller Meldung der Baustelle werden  Routen beantragt, die 
durch die bekanntgegebene Baustelle führen. (Dies führt dazu, dass der Antrag manuell abgeändert 
werden muss bzw. eine  Doppelanhörungen der Statiker erforderlich wird) 

6. Falsche Kennzeichen/Transportmaße 

Beantragung falscher Kennzeichen bzw. Transportmaße 
(Die Transportmaße werden nicht von der Genehmigung gem. § 70 StVZO abgedeckt) 

7. Falsches Antragsdatum  
Z.B. rückwirkende Antragstellung 

8. Elbtunnel 
Missachtung der Höhen- und Tonnagegrenzen bei der Beantragung von Transporten, deren Fahrtweg 
durch den Elbtunnel führt.  
(Richtung Norden max. 4,20m Höhe und 60t Gesamtgewicht / Richtung Süden max. 4,30m Höhe) 

9. Gebrauch von Routenplanern 

Vereinzelnd kommt es zur Beantragung von Fahrtwegen, die mit Hilfe eines Online-Routenplaners er-
stellt worden sind. Die gesetzlichen Regelungen und Durchfahrtsbegrenzungen bzw. -verbote bleiben 
hierbei zumeist unbeachtet. (Dies führt dazu, dass  der Antrag manuell abgeändert werden muss 
bzw.  eine Doppelanhörungen der Statiker erforderlich wird) 

10. Falsche Streckenprotokolle 

Den Anträgen werden teilweise falsche Streckenprotokolle angehängt  
(Z.B. veraltet oder nicht kompatibel von dem Streckenverlauf oder den Maßen) 

 

 
Rückfragen bitte unter Telefon: 040/428.58.2491 oder per E-Mail an: Ausnahmen@lbv.hamburg.de 
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